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Eröffnungsbilanz: 
Geleistete 

Zuwendungen 
Nach § 38 Abs. 1 GemHVO sind von 
der Gemeinde mit einer mehrjähri
gen Zweckbindung oder mit einer 
mehrjährigen Gegenleistungsver
pflichtung geleistete Zuwendungen 
für die Anschaffung oder Herstel
lung von Vermögensgegenständen 
als immaterielle Vermögensgegen
stände auf der Aktivseite der Bilanz 
auszuweisen. Auszahlungen für im
materielle Vermögensgegenstände 
sind Investitionsauszahlungen. Sie 
können grundsätzlich aus der Auf
nahme von Investitionskrediten fi
nanziert werden, sofern die sonsti
gen haushaltsrechtlichen Vorausset
zungen für eine Kreditfinanzierung 
von Investitionen erfüllt sind. 

Die Abschreibung der als im
materielle Vermögensgegenstände 
ausgewiesenen Zuwendungen er
folgt bei einer Zweckbindung der 
Zuwendungen über den Zeitraum 
der Zweckbindung. Sofern die Zu
wendungen unter der Voraussetzung 
einer mehrjährigen Gegenleistungs
verpflichtung gewährt wurden, er
folgt die Abschreibung über den Zeit
raum der Gegenleistungsverpflich
tung. Ist die Gegenleistungsverpflich
tung zeitlich nicht begrenzt, ist die 
Abschreibung über die Nutzungs
dauer des geförderten Vermögens
gegenstands vorzunehmen. Die Ab
schreibungen belasten den Erfolgs
haushalt und die Erfolgsrechnung 
im jeweiligen Haushaltsjahr. 

Voraussetzung für die Aktivie
rung der Zuwendungen als immate
rielle Vermögensgegenstände ist, dass 
- die Zuwendung für die Anschaf

fung oder Herstellung eines Ver
mögensgegenstands gewährt wur
de und die Zuwendung mit einer 

- mehrjährigen Zweckbindung oder 
- mehrjährigen Gegenleistungsver

pflichtung verknüpft ist. 

Geleistete Zuwendungen mit ei
ner mehrjährigen Zweckbindung 
Die Zweckbindung kann sich erge
ben aus: 
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- einer Vereinbarung zwischen Zu
wendungsgeber und Zuwendungs
empfänger, 

- aus allgemeinen Bedingungen für 
die Zuwendungsgewährung und 

- aus sonstigen Rechtsvorschriften. 
Die Praxis zeigt, dass bei der Ge
währung von Zuwendungen in den 
wenigsten Fällen im entsprechenden 
Bewilligungsbescheid eine Zweck
bindungsfrist explizit verankert wur
de. Darüber hinaus haben die Zu
wendungsgeber grundsätzlich keine 
allgemeinen Bewilligungsbedingun
gen erlassen, wie beispielsweise das 
Land in der VV zum § 44 Landes
haushaltsordnung (LHO), in denen 
bei Gewährung einer Zuwendung 
die Vorgabe einer Zweckbindungs
frist allgemein vorgeschrieben ist. 

Auf der anderen Seite sind die 
Zuwendungsgeber in wichtigen Be
reichen gesetzlich zur Gewährung 
von Zuwendungen für die Anschaf
fung oder Herstellung von Vermö
gensgegenständen durch Dritte ver
pflichtet. Beispielhaft seien ange
führt: 
- die Pflichtzuweisungen nach § 87 

Abs. 2 des Schulgesetzes an kom
munale Träger von Schulen für 
den Bau/Erweiterung von schuli
schen Gebäuden in Höhe von 
mindestens 10%, 

- die Pflichtzuweisungen nach § 15 
Abs. 2 Kindertagesstättengesetz an 
die Träger der Kindertagesstätten 
zu den Bau- und Ausstattungskos
ten von Kindertagesstätten und 

- die Pflichtzuweisungen nach § 11 
Abs. 2 des Rettungsdienstgesetzes 
in Höhe von 75% zu den Baukos
ten von Rettungsleitstellen. 

In der letzten Lenkungsgruppensit
zung des Projektes „Kommunale 
Doppik Rheinland-Pfalz" wurde fest
gelegt, dass in den o.g. Fällen (spezi
algesetzliche Pflichtzuweisungen) im
plizit eine Zweckbindungsvereinba
rung angenommen werden kann. Als 
Zweckbindungsfrist kann in derarti
gen Fällen auf folgendes Hilfskons-

trukt zurückgegriffen werden: 
In Teil II der VV zu § 44 LHO 

sind die Grundsätze für Zuwendun
gen zur Projektförderung an kom
munale Gebietskörperschaften und 
Zweckverbände niedergelegt. In Zif
fer 8 werden u.a. Fälle der Rückfor
derung von Zuwendungen darge
stellt. Nach Ziffer 8.2.4, dritter Spie
gelstrich, kann die Bewilligungsbe
hörde von einem Widerruf des Zu
wendungsbescheides und damit von 
einer Rückforderung der Zuwen
dung absehen, wenn seit der An
schaffung oder Fertigstellung der 
Gegenstände bei Grundstücken und 
grundstücksgleichen Rechten 25 Jah
re, im Übrigen 10 Jahre vergangen 
sind, sofern nicht abweichende Zweck
bindungszeiträume zugelassen wur
den. Die Vorschrift selbst beinhaltet 
keine Zweckbindungsfristen, sondern 
stellt zeitliche Fristen auf, bei deren 
Verstreichen die Bewilligungsbehör
de auf einen Widerruf des Bewilli
gungsbescheides und eine Rückfor
derung der geleisteten Zuwendung 
verzichten kann. Indirekt lassen sich 
daraus gleichwohl allgemeine Zweck
bindungsfristen ableiten. Danach wür
de bei Zuwendungen für die An
schaffung von Grundstücken und 
grundstücksgleichen Rechten min
destens eine Zweckbindungsfrist von 
25 Jahren gelten, bei der Anschaf
fung oder Herstellung sonstiger Ver
mögensgegenstände eine solche von 
10 Jahren. Diese Zweckbindungs
fristen werden bei allen aufgrund 
spezialgesetzlicher Vorschriften zu 
leistenden Pflichtzuweisungen an 
kommunale oder kirchliche bzw. ge
meinnützige Aufgabenträger angewen
det, auch wenn im entsprechenden 
Bewilligungsbescheid keine Zweck-
bindungsfrist eingeräumt wurde. 

Geleistete Zuwendungen 
mit einer mehrjährigen Gegen
leistungsverpflichtung 
Bei Ortsgemeinden kommen geleis
tete Zuwendungen mit einer mehr
jährigen Gegenleistungsverpflichtung 
u.a. im Bereich des Straßenbaus an 
die Träger der gemeindlichen Abwas
serbeseitigung als geleistete Baukos
tenzuschüsse für die Oberflächen
entwässerung der Ortsstraßen in Be
tracht. 


